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Zug führt als erster Kanton den Filmbildungsunterricht ein

Wenn nicht alles täuscht, sind wir diesen Sommer mit dem Anliegen der
Filmbildungsarbeit in der Schweiz einen tüchtigen Schritt vorgerückt: der
Kanton Zug wagt es, dem Film einen Platz im Schulprogramm einzuräumen!

Ende Juli hat nämlich der Erziehungsrat dem kantonalen Sekundarund

Primarschulinspektorat sowie weiteren interessierten Stellen folgende
Erklärung zugehen lassen:
1. Der Erziehungsrat unterstützt die Bestrebungen zur Filmbildung in den obersten
Klassen der Volksschule sowie in den höheren Schulstufen. Er wünscht, daß die
Filmbildung eingeführt wird, wobei er es offen läßt, ob dazu eine eigene
Konzentrationswoche oder der Einbau in andere Fächer vorzuziehen ist.

2. Der Erziehungsrat ruft eine Arbeitsgemeinschaft zugerischer Lehrkräfte der
staatlichen und freien Schulen ins Leben, die die Aufgabe übernimmt, den Schulstufen
entsprechende Arbeitspläne auszuarbeiten und sodann den übrigen in Frage
kommenden Lehrkräften eine Einführung in die Filmbildung zuhanden der Schule zu
vermitteln. Mit der Bildung der Arbeitsgemeinschaft wird Sekundarschulinspektor
Heinrich Bütler beauftragt.
3. Die Einführung in die Filmbildung als Unterrichtsfach wird in einem später
festzulegenden Kurs für die in Frage kommenden Lehrkräfte obligatorisch erklärt. Der
Kanton übernimmt für den Arbeitskreis und den Kurs die entstehenden Kosten,
ebenso für eine eventuelle Vervielfältigung methodischer Anweisungen.

Die Art, wie hier die Aufgabe an die Hand genommen wird, bietet Grund zu

optimistischen Erwartungen. Ohne die (allmählich ermüdenden) Erklärungen
über grundsätzliche Aufgeschlossenheit modernen Problemen gegenüber
und in Absehung der platonischen Versicherungen wohlwollender Behandlung,

wie man sie sonst zu hören bekommt, nimmt sich der Kanton Zug vor,
konkrete Arbeit zu tun. Nicht durch Aufstellung eines großartigen
Programmes, das Aussicht hätte, auf dem Papier zu bleiben. Es wird ein
Arbeitsgremium gebildet und ihm die Möglichkeit gegeben — auch die materielle

Möglichkeit — zu arbeiten. Und wie es der Logik der Situation ent-
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